
Verlangen 
gern. § 66 Abs. 4 erster Satz NR-GOG 

auf namentliche Abstimmung 

Die unterfertigten Abgeordneten verlangen bei der Abstimmung 

über den Abänderungsantrag der Abgeordneten Herbert Kickl, Mag. Harald Stefan und 
weiterer Abgeordneter zum Bericht des Justizausschusses über den Antrag 3822/A der 
Abgeordneten Mag. Michaela Steinacker, Mag. Agnes Sirkka Prammer, Kolleginnen und 
Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die Strafprozeßordnung 1975, das 
Jugendgerichtsgesetz 1988, das Finanzstrafgesetz und das Verwaltungsstrafgesetz 1991 
geändert werden (2482 d.B.) 

eine namentliche Abstimmung. 
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